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Weispiek zn den zehn Geboten
«Siehe v. Muse V0, 1—17.)

III.

Das dritte Gebot.
„Gedenke des Sabbattages, daß du ihn heiligst."

Ein Deutscher meinte zn einem reichen Fabrikherrn in England,

es sei doch eine große Einbuße Verlust), daß am Sonntag alle

Arbeit in seinem Hanse eingestellt werde. Der Engländer erwiderte:

„Ich habe noch immer die Erfahrung gemacht: Was am Sonntag
verdient wird, ist am Montag wieder dahin!"

In einer Stadt hatte sich eine Gesellschaft jnnger Leute znsammen-

getan, die alles trieb, was nicht taugte. Hauptsächlich aber

entweihten sie den Tag des Herrn. Sie trieben sich regelmäßig in
Wirtschaften umher. Wenn der Sonntag zn Ende ging, kamen sie

betrunken nach Hanse. Einem unter ihnen schlug endlich sein Gewissen,

der wollte nicht mehr mittun und machte sich bon seinen Kameraden

los. Er wurde ein rechtschaffener, christlicher Mann und erhielt später

ein Richteramt. Da geschah es eines Tages, daß er einen Mann

zum Tode verurteilen mußte. Er erkannte in ihm einen seiner alten

Spießgesellen «.'damaliger leichtsinniger Kamerad). Tief ergriffen davon,
konnte er sich nicht enthalten, ihn zu fragen, wo die übrigen ihrer
Genossen geblieben wären? — Der Unglückliche sagte: „Das mag
Gott wissen! A>lf Erden ist keiner mehr! Sie sind alle unter dem

Schwert der Obrigkeit gefallen. Jetzt komme ich als der letzte daran!"
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